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Einleitung 

Schließen zwei Personen die Ehe, bestimmt das Internationale Privatrecht -
genauer: die Kollisionsnonnen der Art. 13 und 11 Abs. 1 EGBGB -, welchen 
Rechtsordnungen die materiellen und die fonnellen Eheschließungsvorausset-
zungen zu entnehmen sind. 

Entspricht die Eheschließung nicht den Anforderungen, die die jeweils 
maßgebende Rechtsordnung an sie stellt, so entscheidet diese nach allgemeiner 
Auffassung auch über die Folgen des Fehlers: darüber, ob die Ehe deshalb 
nicht zustande gekommen (also eine Nichtehe) ist, oder ob sie zustande ge-
kommen, aber (durch Klage) vernichtbar ist, oder auch, ob sietrotzdes Feh-
lers - bei einem bloß aufschiebenden Ehehindernis - unangreifbar gültig ist. 

In der Vergangetibeit haben sich mehrfach Fälle ereignet, in denen die 
Partner einer fehlerhaften - vernichtbaren oder nicht bestehenden - Ehe nach 
der Heirat Angehörige eines Staates geworden sind, der die Ehe als gültig be-
trachtete. 

Zum ersten Mal beschäftigte die Rechtsprechung ein solcher Fall, als über eine 
nach österreichischem Recht wegen Religionsverschiedenheit materiell nichtige 
Ehe zwischen einer jüdischen Russin und einem evangelischen Österreicher zu 
entscheiden war, die von dem späteren italienischen Heimatrecht der Eheleute als 
voll gültig angesehen wurde, weil das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit 
gegen den italienischen ordre public verstieß 1. 

Desweiteren geschah es insbesondere in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
mehrfach, daß Juden hier oder im Ausland nach ihrem religiösen Ritus 
heirateten, nach Gründung des Staates Israel einer von ihnen oder beide dorthin 
auswanderten und die israelische Staatsangehörigkeit erwarben2; aus israelischer 

1 RG (16.5.1931), IPRspr. 1931, Nr. 59= RGZ 132,416 = JW 61 (1932), 2271 
m. Anm. Frankenstein = StAZ 11 (1931), 225m. Anm. Bergmann; Vorinstanz: OLG 
Karlsruhe (8.7.30), IPRspr. Nr. 66 (Ls.) =Recht 34 (1930), Nr. 2009 (Ls.). 

2 Z.B. LG Düsseldorf (30.1.63), IPRspr. 1962/63, Nr. 63 = RzW 1963, 508; 
OLG München (17.12.64), IPRspr. 1964/65, Nr. 84 = RzW 1965, 169; LG Stuttgart 
(12.7.67), IPRspr. 1966/~7. Nr. 75 = FamRZ 1968, 197; OLG Koblenz (25.3 .69), 
IPRspr. 1971, Nr. 37 a, und in derselben Sache BGH (25.11.71), IPRspr. 1971, Nr. 
37 b; BGH (21.1.71), IPRspr. 1971, Nr. 123 = MDR 1971, 297; OLG Koblenz 
(21.10.75), IPRspr. 1975, Nr. 39 = RzW 1976, 14. 
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Sicht waren die Ehen u.U. gültig3, während es sich aus unserer Sicht um 
Nichtehen handelte. 

hnmer wieder korrunt es auch vor, daß Ausländer in Deutschland die Ehe nicht 
vor dem Standesbeamten, sondern in ihrer Heimatform schließen; hier stellt sich 
die Frage einer Heilung der fehlerhaften Eheschließung, wenn die Parteien später 
in ihren Heimatstaat zurückkehren. 

Vor einiger Zeit ist das Problem wieder aktuell geworden durch eine Entschei-
dung des Kammergerichts4: Ein Niederländer war in den Niederlanden von sei-
ner deutschen Frau geschieden worden; die Anerkennung der Scheidung wurde 
in Deutschland von der zuständigen Landesjustizverwaltung abgelehnt. Später 
heiratete der Mann in den Niederlanden wiederum eine Deutsche, die nach einer 
Weile die niederländische Staatsangehörigkeit erwarb. Aus unserer Sicht war die 
Ehe wegen Bigamie nichtig (§ 20 EheG), aus niederländischer Sicht war sie 
gültig. 

Mehrmals hat die Rechtsprechung in derartigen Fällen eine Heilung der 
fehlerhaften Ehe "durch Statutenwechsel" angenommen, häufig nur obiter5, 
einige Male aber auch auf entscheidungserhebliche Weise6. 

In der Literatur wird die Frage kontrovers behandelt; die wohl h.M. bejaht 
eine solche Heilungsmöglichkeit, wobei neben der Staatsangehörigkeit zu-
nehmend der gewöhnliche Aufenthalt der Beteiligten eine Rolle spielt. 

Ob die Fehlerhaftigkeit einer Eheschließung von einem sogen. "Sta-
tutenwechsel" beeinflußt werden kann, ist Gegenstand der folgenden Untersu~ 
chung. 

Dazu ist vorab zu klären, was unter dem Begriff "Statutenwechsel" zu ver-
stehen ist. "Statut" bezeichnet die für eine bestimmte Frage maßgebende 
Rechtsordnung 7. Ein Statutenwechsel im eigentlichen Sinne erfolgt also nur 
bei einem Wechsel der anzuwendenden Rechtsordnung. Er ist daher- abgese-

3 Näher unten 1. Kap. B II. 
4 KG (27.1.86), IPRax 1987, 33 = FamRZ 1986, 680. 
5 KG (11.2.38), JW 1938, 855; BGH (11.6.58) Z 27, 375 = JZ 1959,121, 123; 

LG Stuttgart (12.7.67), IPRspr. 1966/67, Nr. 75 = FamRZ 1968, 197; OLG Koblenz 
(25.3.69), IPRspr. 1971, Nr. 37 a; KG (30.11.70), IPRspr. 1979, Nr. 57 = RzW 
1971, 170; OLG Koblenz (21.10.75), IPRspr. 1975, Nr. 39 = RzW 1976, 14; OLG 
München (22.12.92), StAZ 1993, 151. 

6 RG (16.5 .1931), IPRspr. 1931 Nr. 59 = RGZ 132, 416, allerdings mit anderer 
- nahezu allgemein abgelehnter - Begründung (Parallele zur Scheidungsklage, 
IPRspr. 1931, S. 122 f.); OLG Karlsruhe (8.7.30}, IPRspr. Nr. 66 (Ls.) =Recht 34 
(1930), Nr. 2009 (Ls.); LG Düsseldorf (30.1.63), IPRspr. 1962/63, Nr. 63 = RzW 
1963, 508; OLG München (17.12.64), IPRspr. 1964/65, Nr. 84 = RzW 1965, 169; 
KG (27.1.86), IPRax 1987, 33. 

7 Z.B. Neubaus, IPR, S. 94; Lüderitz, IPR, Rnr. 17. 
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hen von Änderungen des Kollisionsrechts - nur bei wandelbaren AnknüpfuD-
gen denkbar. Dies sind Anknüpfungen, die nicht zeitlich fixiert sind (also 
z.B. nicht Staatsangehörigkeit etc. bei Eheschließung wie in Art. 15 Abs. 1 
EGBGB), sondern die zum jeweiligen Beurteilungszeitpunkt realisiert sein 
müssen. Die Anwendung derselben Kollisionsnorm führt dann bei Änderung 
der Anknüpfungstatsache zu einer anderen Rechtsordnung. Ein Wechsel des 
Anknüpfungsmoments bei wandelbarer Anknüpfung ist demnach unproblema-
tisch. Schwierig könnte allenfalls die Feststellung sein, ob eine Anknüpfung 
wandelbar oder unwandelbar ist8. 

Problematisch sind dagegen die Fälle, in denen sich ein Umstand geändert 
hat, der sich auf die Subsumtion unter die Kollisionsnorm nicht auswirkt; man 
kommt vor und nach der Änderung zum selben Ergebnis, nur erscheint dies 
u.U. in bestimmten Fällen unangemessen, und deshalb wird eine "Heilung" 
erwogen. 

Daß die Rechtsanwendung vor und nach einer Tatsachenänderung zum seihen 
Ergebnis führt, kann in verschiedenen Konstellationen auftreten: Es gibt einmal 
Anknüpfungsmomente, die aus ihrer Natur heraus unveränderbar sind. Dazu 
zählt der Vornahmeort eines Rechtsgeschäfts, auf den Art. 13 Abs. 3 EGBGB 
abstellt: der Eheschließungsort kann sich nicht nachträglich ändern9. Geändert 
haben kann sich notwendigerweise nur eine Tatsache, die von der Kollisionsnorm 
nicht berücksichtigt wird. 

Darüber hinaus gibt es Anknüpfungsmomente, die zwar veränderbar sind - z.B. 
die Staatsangehörigkeit einer Person -, die aber durch gesetzgeberische Entschei-
dung an einen bestimmten Zeitpunkt gekoppelt sind. So ist es beispielsweise im 
schon oben erwähnten Art. 15 Abs. 1 EGBGB, der das Anknüpfungsmoment für 
das Güterrechtsstatut unwandelbar auf den Zeitpunkt der Eheschließung fixiert. 
Hier mag sich zwar die Anknüpfungstatsache nach10 diesem Zeitpunkt ändern, 
dies wirkt sich aber kollisionsrechtlich ebensowenig aus, als wenn sich eine son-
stige Tatsache änderte, sei es bei einer wandelbaren, sei es bei einer unwandelba-
ren Anknüpfung 11 . 

Die Fälle, in denen entweder von der Rechtsprechung eine "Heilung durch 
Statutenwechsel" erwogen wurde oder die in der Literatur unter diesem 
Stichwort diskutiert werden, betreffen sowohl unveränderbare wie ver-
änderbare Anknüpfungsmomente; sowohl Situationen, in denen sich die An-
knüpfungstatsache nicht geändert hatte, wie auch solche, in denen dies der 
Fall war. 

8 Für Art. 13 Abs. 1 s.u. 1. Kap. A II 2, 2. Kap. B II I, 2 a. 
9 Dazu näher unten 2. Kap. C II I. 
10 Veränderungen, die vor dem maßgebenden Zeitpunkt eingetreten sind, sind da-

gegen zu berücksichtigen. 
11 Vgl. Palandt!Heldrich, vor Art. 3, Rnr. 23. 

2 Voit 
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